
DAS DREIECKSVERHÄLTNIS IM SOZIALRECHT
Hilfeberechtigte, Leistungserbringer und Kostenträger gehen 
Verträge miteinander ein, hier am Beispiel der Altenpflege

Leistung

Anspruch auf Grundpflege
Kostenübernahme
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PFLEGEKASSE 

PFLEGEDIENST 

Vertrag 
Der Leistungserbringer, hier der ambulante 
Pflegedienst, führt die Leistung aus. Er rechnet 
sie direkt mit dem Kostenträger ab

Vertrag 
Der Kostenträger erbringt die 
Leistung nicht selbst, sondern 
schließt mit einem Dienstleister 
einen Vertrag über die konkrete 
Hilfe für den Berechtigten

Vertrag 
Der oder die Pflegebedürftige 
hat Anspruch auf Grundpflege 
und braucht einen Bescheid 
zur Kostenübernahme vom 
Leistungsträger
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